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Allgemeine

Schweizerische Militärzeitung.
Organ der schweizerischen Armee.

XLVII. Jahrgang. Der Schweizerischen Militärzeitschrift LXVII. Jahrgang.
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Die KriegsaTtikel des Schweizerischen
Heeres.

Sieben Jahre nach der Sempacher Schlacht
und noch unter dem Eindrucke des mächtigen
Ereignisses erliessen die Eidgenossen den vom
10. Juli 1393 datierten (Sempacher-) »Brief"*)»
Er enthielt die Garundzüge eines Militärrechtes,
aber keine paragraphierten Kriegsartikel. Jene

Zeit begnügte sich damit,. dass der Wehrmann

im Gefechte seine Schuldigkeit that und dem

Aufgebote pünktlich Folge leistete. Im übrigen

galt das bürgerliche Recht. Ganz besonders

wendeten sich die Bestimmungen gegen Aus-

rei8ser, Marodeurs u. s. w. Ausdrücklich ward

das weibliche Geschlecht dem Schutze der Krieger
empfohlen und sollte ihm kein Leid geschehen,

„es were dann dz ein tochter oder ein frovw ze

vil geschreyes machte dz vns schaden bringen

möchte gegen vnsern vyenden od sich ze weri

stalte oder deheinen anfiele oder wurffe. .*

Die nach den Kriegsordnungen ausgesprochenen

Strafen wurden gewiss in den meisten Fällen

vollzogen. Der Freimann und seine Knechte

befanden sich stets bei den altschweizerischen

Heeren.
Das kriegerische 15. Jahrhundert forderte

dagegen schon ganz bestimmte und gleichmässig

verbindliche Vorschriften für das Benehmen der

Wehrmänner im Felde. Die Erfahrungen aus

der Zeit der Burgunderkriege sollten verwertet

werden und aus den Besprechungen der Obrigkeiten

ging eine Eidesformel hervor, welche die

*) Der Berner „Gewaltbrief** von 1B71 stimmt mit
dem von Sempach ziemlich genau überein und mag
diesem als Vorbild gedient haben. Vergi. R o d t, 1.

147—151.

ins Feld ziehenden Truppen regelmässig
beschworen. Der erste derartige Eid erscheint in
dea Festsetzungen des „Stanser Verkommniss"
und datiert vom <£• November HBt-U-.*) Nach

4. P;hv T.Q n.; S e g e s-8 e r »ist siei-wabrscbem-
licb ans dem Eide, entstanden, welchen die .Lu¬

zerner, wie dej Abschied vom 9. August 1480

sagt, die Ihrigen im Felde schwören Hessen und
Wetehe gemeinsam bei den Truppen, die in dea

Dienst Ludwigs XI. zogen, beschwören zu lassen,

damais beschlossen wurde."**) ;

Es ist ganz natürlich, dass man die
Reisläufer, weiche in eines grossen und mit der

Eidgenossenschaft befreundeten Monarchen Sold traten,

mit ihren Pflichten genau vertraut machte
und sie diese auch beschwören Hess. Es galt
alles zu thun, um die gemeinsame Kriegsehre
vor Schändung und jedem Schaden zu bewahren.
Dass aber für die im eigenen Dienst ausziehenden

Truppen keine besondere Eidesformel festgestellt
ward, welche etwa grössere oder geringere
Abweichungen von jener zeigte, ist leicht erklärlicht
Die schweizer Söldner, mit eigener Gerichtsbarkeit,

mit heimischen Strafgesetzen ausgestattet,
fühlten sich immer und überall unter den

Geboten ihrer vaterländischen Obrigkeit — genau

*) A. P h. v. S e g e s s e r, Sammlung kleiner Schriften.

TI. 153. (Abdruck.)

**) A. Ph. v. Segesser, Ludwig Pfyffer nnd seine

Zeit. I. 142.

In dieser Bestimmung des luzerner Rates heisst es:

»wer ,den friden verseit (versagt) oder mit worten
brichet es sye mit fluchen oder mit schelten da sonnd

die houptlüt gewalt hon bi iren eiden angends ze

straffen in sinen eren oder an einem lib oder an sinem

leben. Vnd wer den brichet mit den werken, dem sol

man abslagen sin houbt, dötet aber ieman den andern

im friden, den sezt man als ein morder vff ein rat."
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